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1. Lage und räumlicher Geltungsbereich der Ergänzungs-
satzung 
 
Die Ergänzungssatzung „Zur Krummel“ liegt im Ortsteil Westernbödefeld der Stadt 
Schmallenberg, ihr räumlicher Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 0,5 ha. 
Das bis dato intensiv landwirtschaftlich als Grünland genutzte Areal liegt am westlichen 
Ortsrand und wird hier von der Gemeindestraße „Zur Krummel“ von der bestehenden 
Ortsbebauung getrennt. Lage und genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches der 
Satzung sind aus dem nachfolgenden Übersichtsplan zu ersehen. 
 

 
 

2. Ursprüngliche Ziele und Inhalte der Ergänzungssatzung 
 
Die auf Grundlage von § 34 Abs. 4 Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB) erlassene Ergän-
zungssatzung „Zur Krummel“ vom 01.09.2005 trat am 06.09.2005 in Kraft. 
Städtebauliche Zielsetzung des seinerzeit vornehmlich auf Initiative der örtlichen Poli-
tikvertretung betriebenen Satzungserlasses war die Absicht, angesichts der regen 
Baulandnachfrage und unter Ausnutzung bereits vorhandener Erschließungsstruktu-
ren weitere Wohnbaugrundstücke für den Ortsteil anbieten zu können. 
Südlich, unterhalb der bislang nur einseitig an der Nordseite (mit Wohngebäuden) an-
gebauten Erschließungsstraße „Zur Krummel“, bot sich durch Heranlegen einer weite-
ren südlichen Bauzeile eine beidseitige Bebauung an. Durch die Satzung wurden 7 
zusätzliche potenzielle Baugrundstücke planungsrechtlich generiert. 
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Zuvor (2004) wurde auf Ebene des städtischen Flächennutzungsplanes (FNP) im Rah-
men der 5. Änderung noch die Darstellung einer ca. 0,5 ha großen, räumlich deckungs-
gleichen Wohnbaufläche betrieben. 
 
Die im Rahmen des Erlasses der Ergänzungssatzung zu Art und Maß der baulichen 
Nutzung sowie zu Gestaltungsmerkmalen fixierten Regelungen (vgl. Anlagen 1 und 2 
zu dieser Aufhebungsbegründung) hatten zum Zweck, die zukünftige Bebauung har-
monisch in das bestehende Siedlungsbild einzubinden. 
 

3. Anlass der Aufhebung; formelles Verfahren  
 
Gemäß Ziel 5 des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt 
Kreis Soest und Hochsauerlandkreis (SO/HSK), hat sich die kommunale Bauleitpla-
nung am nachweisbaren Bedarf zu bemessen und ein entsprechendes Angebot an 
Wohnbauflächen zu sichern. Dabei sind bauleitplanerisch gesicherte Flächenreser-
ven, die absehbar nicht einer entsprechenden Nutzung zugeführt werden können, wie-
der in Freiraum umzuplanen. 
 
Heute, nach annähernd 17 Jahren der Bestandskraft der Satzung, ist zu attestieren, 
dass trotz weitgehendem Vorliegen aller notwendigen Erschließungsmerkmale ledig-
lich 1 Bauplatz, der östlichste am dortigen Satzungsrand („Zur Krummel 13“), einer 
adäquaten Nutzung zugeführt wurde. Die übrigen Baumöglichkeiten fanden offenbar 
vornehmlich wegen der subjektiv als zu hoch empfundenen Verkehrslärmbelastung 
durch die vorbeiführende L 740, speziell die geräuschintensivierenden Brückennaht-
stellen über die L 776, bis dato keinen Anklang bei Bauwilligen. 
Angesichts dieser Situation und vor dem Hintergrund des regionalplanerischen Erfor-
dernisses, stadtgebietsweit die im FNP dargestellten, aber nicht genutzten und/oder 
bedarfsseitig auch nicht mehr zu rechtfertigenden Wohnbauflächen-Reserven deutlich 
zu reduzieren und in Freiraum-Darstellungen zurück zu überführen, war damit dies-
bzgl. u.a. auch die Ergänzungssatzung „Zur Krummel“ zu hinterfragen. 
 
Dieser Sachverhalt wurde bereits im Rahmen des „Wohnbauflächen-Entwicklungskon-
zeptes Schmallenberg 2022“ ausführlich dargelegt und mündete letztendlich im derzeit 
betriebenen 42. FNP-Änderungsverfahren der Stadt Schmallenberg, im Zuge dessen, 
neben 16 weiteren Flächen andernorts, auch die vorbezeichnete Wohnbauflächen-
Darstellung für den Geltungsbereich der Ergänzungssatzung „Zur Krummel“ in die Re-
alnutzungsdarstellung „Fläche für die Landwirtschaft“ rücküberführt werden soll. 
In der Konsequenz ist damit auch die offenkundig „funktionslose“ Ergänzungssatzung 
selbst formal aufzuheben. 
Der Rat der Stadt Schmallenberg hat demgemäß am 23.06.2022 den verfahrensein-
leitenden Beschluss zur Aufhebung der Ergänzungssatzung „Zur Krummel“ gefasst. 
 
Das Aufhebungsverfahren ist grundsätzlich analog zum Aufstellungsverfahren einer 
solchen Satzung gem. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB im vereinfachten Verfahren gem. § 13 
BauGB ohne Umweltbericht und die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 13 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 2 und 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB im Rahmen einer Veröffentlichung der 
Aufhebungsunterlagen durchzuführen. 
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4. Planungsrechtliche Konsequenzen der Aufhebung 
 
Mit der Aufhebung der Ergänzungssatzung, die für ihren Geltungsbereich bislang eine 
Vorhabenbeurteilung nach § 34 BauGB zur Folge hatte, ändert sich diese baupla-
nungsrechtliche Grundlage. Mit Wegfall der Satzung fällt ihr ursprünglicher Geltungs-
bereich zurück in die vormalige Außenbereichszugehörigkeit gem. § 35 BauGB. 
Alleinige Ausnahme bildet hier das einzige auf Basis der Satzung bislang genehmigte 
und errichtete und bereits weiter oben angesprochene Bauvorhaben im unmittelbaren 
Anschluss an die östlich angrenzende Bestandsbebauung des Ortes. 
Dieses bebaute Grundstück („Zur Krummel 13“), zwar selbst zukünftig nicht mehr Be-
standteil eines Satzungsbereiches, ist aber aufgrund des unmittelbaren Angrenzens 
an den Abrundungssatzungsbereich für die Ortslage Westernbödefeld aus dem Jahre 
1997, welcher wiederum keine ausschließende Wirkung entfaltet, dennoch (auch wei-
terhin) faktisch als dem „im Zusammenhang bebauten Siedlungsbereich (sogen. „In-
nenbereich“)“ zugehörig zu bewerten und bleibt somit auch zukünftig nach § 34 BauGB 
zu beurteilen. 
 
Da durch die Aufhebung bedingte bodenrechtlich relevante Spannungen sich ebenso 
wenig abzeichnen wie städtebauliche Notwendigkeiten, die nur durch Bauleitplanung 
zu lösen wären, bspw. Immissionsschutzerfordernisse, erscheint die ersatzlose Auf-
hebung der Ergänzungssatzung „Zur Krummel“ vertretbar und angesichts der geschil-
derten Umstände und geänderten Rahmenbedingungen sogar geboten. 
 

5. Entschädigungsansprüche 
 
Das BauGB enthält mit dem § 42 „Entschädigung bei Änderung oder Aufhebung einer 
zulässigen Nutzung“ die explizite Möglichkeit, einmal gewährte Rechte auch wieder 
zurücknehmen zu können. 
Entschädigungslos ist dies laut § 42 Abs. 2 BauGB allerdings erst nach Ablauf von 
sieben Jahren nach Zulässigkeit einer Nutzung möglich. In Kraft getreten ist die Er-
gänzungssatzung „Zur Krummel“ vom 01.09.2005 am 06.09.2005, so dass die 7-Jah-
resfrist offenkundig lange abgelaufen ist. 
In den Vorjahren verwaltungsseitig getätigte Vorstöße und Nachfragen zur Aktivierung 
der brachliegenden Baumöglichkeiten verliefen erfolglos und wurden von den ur-
sprünglichen Befürwortern der Planung auch in die Zukunft gesehen als nicht mehr zu 
erwarten beurteilt. 
Gem. § 42 Abs. 3 BauGB steht dem Eigentümer nur für die bis dahin ausgeübte Nut-
zung eine Entschädigung zu, sofern diese durch die Aufhebung beeinträchtigt wird. 
Dieser Umstand liegt offenkundig nicht vor. 
Auch sind seitens des Eigentümers keine Anstrengungen aktenkundig, wonach eine 
Umnutzung des Satzungsgebietes oder von (weiteren) Teilen davon im Sinne des ei-
gentlichen Satzungszwecks angestrengt und gemeindlich versagt oder behindert wor-
den wären, die eine Auslösung von Entschädigungsansprüchen zur Folge hätten ha-
ben können. Auf die entsprechenden Ausführungen des § 42 BauGB wird an dieser 
Stelle verwiesen. 
Zusammenfassend und abschließend ist festzustellen, dass keine Anhaltspunkte eru-
iert werden konnten, die aufgrund der Aufhebung der Satzung das Eintreten von 
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Entschädigungsansprüchen nach § 42 BauGB bzw. deren Geltendmachung erwarten 
lassen müssten. 
 

6. Natur-, Landschafts-, Klima-, Boden- und Artenschutz 
 

6.1 Regionalplan 
 

Der geltende Regionalplan „Arnsberg - Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerland-
kreis“ stellt das Plangebiet als „Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich“, überlagert 
mit der Freiraumfunktion „Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung“ 
dar. 
Die beabsichtigte Satzungsaufhebung forciert die Einhaltung der vg. Schutz- und Ent-
wicklungsziele des Regionalplans. 
 

6.2 Landschaftsplan 
 

Der Geltungsbereich der Ergänzungssatzung „Zur Krummel“ liegt innerhalb der Ge-
bietskulisse des seit 2008 rechtskräftigen Landschaftsplanes „Schmallenberg-Südost“. 
Aufgrund der vorher wirksam gewordenen bauleitplanerischen Ausweisungen mit Ziel-
setzung Siedlungserweiterung trifft der Landschaftsplan für das Satzungsgebiet keine 
Festsetzungen. 
Die beabsichtigte Satzungsaufhebung unterstützt allerdings zukünftig die Einhaltung 
der für Ortsrandbereiche i.d.R. einschlägigen Schutz- und Entwicklungsziele des bzw. 
eines Landschaftsplans. 
 

6.3 Natura 2000-Gebiete 
 

Es befinden sich keine Vogelschutz- oder FFH-Gebiete in artenschutzrelevanter Ent-
fernung zum Satzungsgebiet, so dass dessen Aufhebung diesbzgl. ohne Auswirkun-
gen bleibt. 
 

6.4 Naturschutzgebiete 
 

Es befinden sich keine Naturschutzgebiete im Geltungsbereich der Ergänzungssat-
zung noch in dessen näherer Umgebung, so dass deren Aufhebung diesbzgl. ohne 
Auswirkungen bleibt. 
 

6.5 Landschaftsschutzgebiete 
 

Der Geltungsbereich der Ergänzungssatzung „Zur Krummel“ liegt innerhalb der Ge-
bietskulisse des seit 2008 rechtskräftigen Landschaftsplanes „Schmallenberg-Südost“. 
Aufgrund der vorher wirksam gewordenen bauleitplanerischen Ausweisungen mit Ziel-
setzung Siedlungserweiterung trifft der Landschaftsplan für das Satzungsgebiet keine 
Festsetzungen. Das Plangebiet selbst unterliegt somit nicht dem Landschaftsschutz, 
liegt nicht in einem Landschaftsschutzgebiet. 
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Die beabsichtigte Satzungsaufhebung unterstützt allerdings zukünftig die Einhaltung 
der für Ortsrandbereiche i.d.R. einschlägigen Schutz- und Entwicklungsziele des bzw. 
eines Landschaftsplans. 
Bei einer späteren Revision des Landschaftsplans dürfte der bislang nur an das Er-
gänzungssatzungsgebiet angrenzende Landschaftsschutzgebietstypus um den durch 
die Aufhebung freigestellten (noch unbebauten) Satzungsbereich erweitert werden. 
 

6.6 Gesetzlich geschützte Biotope 
 

Innerhalb des Geltungsbereichs oder in unmittelbarer Nähe der Ergänzungssatzung 
„Zur Krummel“ befindet sich kein ausgewiesenes gesetzlich geschütztes Biotop; Bio-
topverbundflächen werden nicht in Anspruch genommen, so dass deren Aufhebung 
diesbzgl. ohne Auswirkungen bleibt. 
 

6.7 Umweltauswirkungen 
 

 

Umweltbericht 
 

Im vereinfachten Verfahren kann gem. § 13 Abs. 3 BauGB von der Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB und vom Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen werden. 
Von dieser Option wurde bzw. wird Gebrauch gemacht. 
 

Ökologischer Eingriffsausgleich 
 

Die Ergänzungssatzung „Zur Krummel“ unterlag im Rahmen ihres seinerzeitigen Auf-
stellungsverfahrens gem. § 34 Abs. 5 Satz 4 1. Halbsatz BauGB dem ökologischen 
Ausgleichserfordernis gem. § 1a Abs. 2 u. 3 und § 9 Abs. 1a BauGB. 
Wie aus den Anlagen 1 und 2 zur Aufhebungsbegründung zu ersehen, erfolgte die 
Festsetzung entsprechender Maßnahmen gesplittet sowohl durch satzungsgebietsin-
terne als auch -externe Maßnahmen. 
Mit der beabsichtigten Aufhebung der Satzung entfällt auch das durch sie begründete, 
oben beschriebene Ausgleichserfordernis. 
Die ursprünglichen satzungsgebietsinternen Maßnahmen erledigen sich mit Aufhe-
bung der Satzung selbstständig. 
Die seinerzeit in Höhe von 6.400 Biotoppunkten (BP) verwendete externe Ausgleichs-
maßnahme, in den damaligen Satzungsunterlagen wie folgt beschrieben: 
 

Revier Bödefeld, Abtlg. 245C1: 
„Anlage eines stufigen Waldrandes vor 30j. Douglasien-/Fichtenmischbesatz 
auf 280lfdm. in 30m Tiefe“ 
(Abstimmung Stadtforst / ULB HSK: 2003) 
Biotoppunktezugang ursprünglich:  16.800 Biotoppunkte (BP) 
BP-Verfügbarkeit 2005:   10.900 BP 
BP-Entnahme 2005:      6.400 BP 
BP-Guthabenrest 2005:     4.500 BP, 

 
soll nach Abschluss des Aufhebungsverfahrens in Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde des Hochsauerlandkreises (UNB HSK) dem städtischen Ökokonto wie-
der als Guthaben zugeführt werden. 
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Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
 

Die Notwendigkeit zur Durchführung einer Artenschutzprüfung (ASP) im Rahmen von 
Planungsverfahren oder bei der Zulassung von Vorhaben ergibt sich aus den unmit-
telbar geltenden Regelungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. §§ 44 Abs. 5 und 6 
und 45 Abs. 7 BNatSchG.  
 
Zum aktuellen Planvorhaben wurde durch das „Büro für Landschaftsplanung Bertram 
Mestermann“ im Oktober 2023 ein ASP-Protokoll (siehe Anlage 3 zur Aufhebungsbe-
gründung) erstellt. 
Die ASP kommt zusammengefasst zu folgendem Ergebnis (auszugsweise): 
 

„Die Aufhebung der Ergänzungssatzung „Zur Krummel“ der Stadt Schmallen-
berg hat keine artenschutzrechtlichen Auswirkungen auf häufige und unge-
fährdete sowie planungsrelevante Arten. Eine vertiefte Prüfung der Verbots-
tatbestände gem. Stufe II ist demzufolge nicht durchzuführen“ 

 

7. Ver- und Entsorgung 
 

7.1 Wasser- / Löschwasserversorgung 
 

Im Rahmen der Aufhebung der Ergänzungssatzung „Zur Krummel“ sind Belange der 
Wasser- und Löschwasserversorgung nicht betroffen. 
 

7.2 Niederschlags- / Abwasserentsorgung 
 

Im Rahmen der Aufhebung der Ergänzungssatzung „Zur Krummel“ sind Belange der 
Niederschlags- und Abwasserentsorgung nicht betroffen. 
 

7.3 Energieversorgung 
 

Im Rahmen der Aufhebung der Ergänzungssatzung „Zur Krummel“ sind Belange der 
Energieversorgung nicht betroffen. 
 

7.4 Telekommunikation 
 

Im Rahmen der Aufhebung der Ergänzungssatzung „Zur Krummel“ sind Belange der 
Telekommunikation nicht betroffen. 
 

7.5 Abfallentsorgung 
 

Im Rahmen der Aufhebung der Ergänzungssatzung „Zur Krummel“ sind Belange der 
Abfallentsorgung nicht betroffen. 
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8. Altlasten und Kampfmittel 
 
Im Rahmen der Aufhebung der Ergänzungssatzung „Zur Krummel“ und der damit ein-
hergehenden Vermeidung durch sie etwaig bedingter Bodeneingriffe sind Belange in 
Bezug auf Altlasten- und Kampfmittelproblematiken nicht betroffen. 
 
Nichts desto trotz ergeht an dieser Stelle vorsorglich folgender Hinweis: 
 
Altlaststandorte bzw. Altablagerungen sind aufgrund derzeitiger oder früherer Nutzung 
im bisherigen Satzungsgebiet nicht bekannt und nicht zu vermuten. 
Sind bei der Durchführung von Bauvorhaben beim Erdbau außergewöhnliche Verfär-
bungen festzustellen oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Ar-
beiten sofort einzustellen und die Stadt Schmallenberg als örtliche Ordnungsbehörde 
(Tel. 02972/980-0) und/oder die Bezirksregierung Arnsberg, Staatlicher Kampfmittel-
räumdienst (Tel. 02931/82-3880 oder 02331/69270) zu verständigen. 
Werden bei Tiefbauarbeiten Anzeichen fester, flüssiger oder gasförmiger Kontamina-
tion festgestellt, so sind die Stadt Schmallenberg als örtliche Ordnungsbehörde (Tel. 
02972/980-0) sowie die Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde des Hoch-
sauerlandkreises in Meschede (Tel. 0291/94-0) umgehend zu informieren. 

   

9. Denkmalschutz 
 
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche 
Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch 
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) ent-
deckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt Schmallenberg als 
Unterer Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie, Außenstelle Olpe (Tel.: 
02761/93750; Fax: 02761/937520) unverzüglich anzuzeigen. Das entdeckte Boden-
denkmal und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der 
Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Obere Denkmalbehörde die Entde-
ckungsstätte vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Obere 
Denkmalbehörde kann die Frist verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung o-
der die Bergung des Bodendenkmals dies erfordern und dies für die Betroffenen zu-
mutbar ist (§ 16 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz NW). Gegenüber der Eigentümerin oder 
dem Eigentümer sowie den sonstigen Nutzungsberechtigten eines Grundstücks, auf 
dem Bodendenkmäler entdeckt werden, kann angeordnet werden, dass die notwendi-
gen Maßnahmen und zur Sicherung weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bo-
dendenkmäler zu dulden sind (§ 16 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz NW). 
 
 
 
Schmallenberg, den _____________ 
 
 
König 
Bürgermeister 
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1.0 Veranlassung und Aufgabenstellung 

muss festgestellt werden, dass trotz weitgehendem Vorliegen der notwendigen Er-
schließungsmerkmale lediglich ein Bauplatz, der östlichste am dortigen Satzungsrand, 
der adäquaten Nutzung zugeführt wurde. Die übrigen Plätze fanden nach verschiede-
nen Nachfragen der Verwaltung vornehmlich wegen der subjektiv zu hohen Verkehrs-
lärmbelastung durch die vorbeiführende L 740, speziell die lärmintensivierende Brü-
ckennahtstelle über die L 776, keinen Anklang bei Bauinteressenten. 

Angesichts dieser Situation und vor dem Hintergrund des gegenwärtigen regionalpla-
nerischen Zwangs, stadtgebietsweit die im Flächennutzungsplan dargestellten (unge-

-
der Ergänzu -
bringende Neuentwicklungen an anderer Stelle. 

 

Abb. 1 Lage des Plangebietes (rote Fläche) auf Grundlage der Topografischen Karte 1:25.000.  

Im Zusammenhang mit der Wohnbaulandüberhangfläche und der parallel betriebenen 

den v
 

Westernbödefeld 

L 740 

L 776 

Plangebiet 
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Im Zusammenhang mit dem Vorhaben ist im Rahmen einer Artenschutzprüfung zu un-
tersuchen, ob gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eine unzulässige 
Betroffenheit von artenschutzrechtlich relevanten Arten eintreten kann. Der vorgelegte 
artenschutzrechtliche Fachbeitrag dient hierfür als fachliche Grundlage. 
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2.0 Rechtliche Grundlagen und Methodik 

Notwendigkeit der Durchführung einer Artenschutzprüfung  
(Prüfungsveranlassung) 

Planungsverfahren oder bei der Zulassung von Vorhaben ergibt sich aus den unmittel-
bar geltenden Regelungen der §§ 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. §§ 44 Abs. 5 und 6 und 
45 Abs. 7 BNatSchG. Damit sind die entsprechenden Artenschutzbestimmungen der 
FFH-RL (Art. 12, 13 und 16 FFH-RL) und der V-RL (Art. 5, 9 und 13 V-RL) in nationa-
les Recht umgesetzt worden. Bei Zuwiderhandlungen gegen die Artenschutzbestim-
mungen sind §§ 69ff BNatSchG MKULNV 2016).  

Vorhaben in diesem Zusammenhang sind:  

1. nach § 15 BNatSchG i. V. m. § 30ff LNatSchG NRW zulässige Eingriffe in Natur 
und Landschaft. Mögliche Trägerverfahren sind in § 33 Abs. 1-3 LNatSchG 
NRW genannt (z. B. Erlaubnisse, Genehmigungen, Planfeststellungen). 

2. nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässige Vorhaben 
(§§ 30, 33, 34, 35 BauGB). 

-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung sowie 
Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen sind keine Vorhaben im Sinne der VV-Arten-
schutz. 

Bei der ASP handelt es sich um eine eigenständige Prüfung, die nicht durch andere 
Prüfverfahren ersetzt werden kann (z. B. Umweltverträglichkeitsprüfung, FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung, Prüfung nach der Eingriffsregelung, Prüfung nach Umweltschadens-
gesetz). Die ASP sollte soweit möglich mit den Prüfschritten anderer Verfahren verbun-

 

Prüfung der artenschutzrechtlichen Tatbestände (Prüfumfang) 

-
Anhang IV-Arten und die europäischen Vogelarten. Wenn in Natura 2000-Gebieten 
FFH-Arten betroffen sind, die zugleich in Anhang II und IV der FFH-RL aufgeführt sind, 
ist neben der FFH-Verträglichkeitsprüfung auch eine ASP durchzuführen. Dies gilt 
ebenso für europäische Vogelarten des Anhangs I und des Art. 4 Abs. 2 V-RL.  

Satz 5 BNatSchG von den artenschutzrechtlichen Verboten freigestellt und werden wie 

(MKULNV 2016).  
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Formale Konsequenzen (Verbotstatbestände) 

Gemäß § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist es verboten: 

1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelar-
ten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderzeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-
ren, 

4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen 
oder zu zerstören.  

Entsprechend § 45 Abs. 7 BNatSchG können die nach Landesrecht zuständigen Be-
hörden im Einzelfall Ausnahmen von diesen Verboten zulassen. 

Planungsrelevante Arten  

gen geschützten Arten, die bei einer Artenschutzprüfung (ASP) im Sinne einer Art-für-
Art-Betrachtung einzeln zu bearbeiten sind. Das LANUV bestimmt die für Nordrhein-
Westfalen planungsrelevanten Arten nach einheitlichen naturschutzfachlichen Kriterien 

 

wendung in Planungsverfahren beschränkt, sondern bezieht sich auf die Anwendung in 
allen Planungs-  

Die übrigen FFH-Anhang IV-Arten und europäischen Vogelarten sind entweder in 
Nordrhein-Westfalen ausgestorbene Arten, Irrgäste sowie sporadische Zuwanderer. 
Solche unsteten Vorkommen können bei der Entscheidung über die Zulässigkeit eines 
Vorhabens sinnvoller Weise keine Rolle spielen. Oder es handelt sich um Allerweltsar-
ten mit einem landesweit günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungs-
fähigkeit. Im Regelfall kann bei diesen Arten davon ausgegangen werden, dass nicht 
gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird (d. h. keine erhebliche 
Störung der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer 
Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen oder Tötungen und kein sig-
nifikant erhöhtes Tötungsrisiko). 

Die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüften Arten 
sind im Rahmen des Planungs- oder Zulassungsverfahrens zu berücksichtigen. Das 
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Nichtvorliegen der Verbotstatbestände ist für diese Arten in geeigneter Weise in der 
 

Sofern ausnahmsweise die Möglichkeit besteht, dass die artenschutzrechtlichen Ver-
bote des § 44 Abs. 1 BNatSchG infolge des Vorhabens bei einer nicht planungsrele-
vanten Art erfüllt werden, wäre die Behandlung einer solchen Art im Planungs- oder 
Zulassungsverfahren geboten (z. B. bei Arten, die gemäß der Roten Liste im entspre-
chenden Naturraum bedroht sind, oder bei bedeutenden lokalen Populationen mit nen-
nenswerten Beständen im Bereich des Plane  

Methodik 

Der Ablauf und die Inhalte einer Artenschutzprüfung umfassen die folgenden drei Stu-
fen (MWEBWV 2010):  

Stufe I: Vorprüfung (Artenspektrum, Wirkfaktoren) 

In dieser Stufe wird durch eine überschlägige Prognose geklärt, ob und ggf. bei 
welchen Arten artenschutzrechtliche Konflikte auftreten können. Um dies beur-
teilen zu können, sind verfügbare Informationen zum betroffenen Artenspektrum 
einzuholen. Vor dem Hintergrund des Vorhabentyps und der Örtlichkeit sind alle 
relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens einzubeziehen. Nur wenn artenschutz-
rechtliche Konflikte möglich sind, ist für die betreffenden Arten eine vertiefende 
Art-für-Art-Betrachtung in Stufe II erforderlich. 

Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

Hier werden Vermeidungsmaßnahmen inklusive vorgezogener Ausgleichsmaß-
nahmen und ggf. ein Risikomanagement konzipiert. Anschließend wird geprüft, 
bei welchen Arten trotz dieser Maßnahmen gegen die artenschutzrechtlichen 
Verbote verstoßen wird. Sofern eine vorhabensspezifische Verletzung arten-
schutzrechtlicher Verbotstatbestände anzunehmen ist, ist ein Ausnahmeverfah-
ren der Stufe III durchzuführen. In der Regel wird durch geeignete Vermei-
dungs- und Ausgleichsmaßnahen das Eintreten der Verbotstatbestände verhin-
dert. Damit ist die Durchführung der Stufe III der Artenschutzprüfung überwie-
gend nicht erforderlich. 

Stufe III: Ausnahmeverfahren 

In dieser Stufe wird geprüft, ob die drei Ausnahmevoraussetzungen (zwingende 
Gründe, Alternativlosigkeit, Erhaltungszustand) vorliegen und insofern eine 
Ausnahme von den Verboten zugelassen werden kann. 

Die Untersuchung der artenschutzrechtlichen Relevanz der Planungen im Zusammen-
hang mit dem Vorhaben erfolgt entsprechend der Verwaltungsvorschrift zur Anwen-
dung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) 
und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren 
(VV-Artenschutz) (MKULNV 2016). 

  



Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag  

Rechtliche Grundlagen und Methodik 

6 

Im Rahmen der Artenschutzprüfung ist eine ausreichende Ermittlung und Bestandsauf-
nahme der im Untersuchungsraum vorkommenden Tier- und Pflanzenarten erforder-
lich. Im Regelfall bedarf es einer Gesamtschau, die sich auf eine Auswertung vorhan-
dener Erkenntnisse (z. B. Datenbanken) und bei Bedarf auch methodisch beanstan-
dungsfreie Erfassungen vor Ort gründet.  
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3.0 Vorhabensbeschreibung 

3.1 Lage des Plangebietes 

Fläche von ca. 0,5 ha. Die Fläche befindet sich im Westen angrenzend und durch die 

feld getrennt.  

3.2 Ergänzungssatzung 

in Kraft. Städtebauliche Zielsetzung des seinerzeit vornehmlich auf Initiative der örtli-
chen Politikvertretung betriebenen Satzungserlasses war die Absicht, aufgrund der re-
gen Nachfrage und unter Ausnutzung bereits vorhandener Erschließungsstrukturen 
weitere Wohnbaugrundstücke für den Ortsteil anbieten zu können. Über die Satzung 
wurden lediglich sieben zusätzliche potenzielle Baugrundstücke planungsrechtlich ab-
gesichert.  

 

Abb. 2  Quelle: SCHULTE 2023 

Der bestimmende Gebäudetyp stellt das freistehende Ein- bis Zweifamilienhaus dar. 
Die Festsetzung von zwei Wohneinheiten je Wohnhaus und der Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,3 sowie die Begrenzung der Traufhöhen der Gebäude auf max. 6,00 m 
gemessen ab vorhandenem Gelände unterstützt die Intention der Weiterführung des 
Maßes der Bestandbebauung.  

Es wurde zudem in südliche Richtung eine Anpflanzungsfläche in Form einer Hecken-
struktur 
festgesetzt.   
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4.0 Bestandssituation im Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet umfasst das Plangebiet der 
-Westernbödefeld sowie die nähere Umgebung, sofern diese für 

die Aspekte des Artenschutzes relevant ist. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Be-
standssituation des Plangebietes und der Umgebung auf Grundlage des Luftbildes. 

 

Abb. 3 Bestandssituation im Bereich des Plangebietes (rote Strichlinie) auf Grundlage des Luft-
bildes vom 17.06.2021. 
 
1 = Grünland    3 = Bäume 
2 = Grünlandbrache   4 = Säume  

Das Untersuchungsgebiet ist gekennzeichnet von seiner Lage im südlichen Anschluss 
an die Ortslage von Westernbödefeld und in Nähe zur L 740. Das Plangebiet wird 
durch Grünlandflächen geprägt, die im westlichen Teil eher intensiv bewirtschaftet wer-

Baumreihe aus Linden im Bereich einer Saumflur.  

   

Abb. 4 Grünland.   Abb. 5 
stand und Saumflur. 

1 

2 

4 

3 
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5.0 Ermittlung der Wirkfaktoren 

geben sich keinerlei Wirkungen, da die vorhandenen Lebensraumstrukturen erhalten 
bleiben werden.  
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6.0 Stufe I  Vorprüfung des Artenspektrums 

6.1 Festlegung des Untersuchungsrahmens 

Das Untersuchungsgebiet umfasst das Plangebiet der 
-Westernbödefeld mit den dort anstehenden Biotopstrukturen 

sowie deren vorhabenspezifisch relevante, nähere Umgebung. 

Im Zuge der Auswertung des Fachinformationssystems 
rhein-
potenziell betroffenen Lebensräume im gesamten Untersuchungsgebiet erhoben.  

6.2 Ermittlung vorkommender Tier- und Pflanzenarten 

Im Rahmen der Artenschutzprüfung ist eine ausreichende Ermittlung und Bestandsauf-
nahme der im Untersuchungsraum vorkommenden Tier- und Pflanzenarten erforder-
lich. Im Regelfall bedarf es einer Gesamtschau, die sich auf eine Auswertung vorhan-
dener Erkenntnisse (z. B. Datenbanken) und bei Bedarf auch methodisch beanstan-
dungsfreie Erfassungen vor Ort gründet.  

Die Ergebnisse des vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages basieren auf 
den folgenden Datenquellen: 

Tab. 1 Übersicht über die im Rahmen des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages ausgewerteten 
Datenquellen. 

Daten Quelle 

Ortsbegehung des  
Untersuchungsgebietes 

Mestermann Büro für Landschaftsplanung  
9. Oktober 2022 

Auswertung der Landschaftsinfor-
mationssammlung LINFOS Nord-
rhein-Westfalen  

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen. Landschaftsinformati-
onssammlung (LANUV 2023A): 
 
https://linfos.naturschutzinformationen.nrw.de/atlin-
fos/de/atlinfos 

Auswertung des Fachinformations-

rhein-  

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen. Geschützte Arten in 
Nordrhein-Westfalen (LANUV 2023B): 
 
https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/ar-
tenschutz/de/arten/blatt/liste/47161 
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6.2.1 Ortsbegehung 

Im Zuge der Ortsbegehung am 9. Oktober 2022 wurden die Strukturen im Plangebiet 
dahingehend untersucht, ob sich diese als Lebensraum für artenschutzrechtlich rele-
vante Tierarten eignen. Dabei wurde auf das Vorkommen von Tierarten aller relevan-
ten Artengruppen geachtet.  

Die Ortsbegehung erfolgte bei sonniger Wetterlage und Temperaturen um 4 °C. 

Es wurde überprüft, ob planungsrelevante Arten hinsichtlich ihrer individuellen Lebens-
raumansprüche tatsächlich vorkommen bzw. vorkommen können und in welchem Um-
fang sie von dem geplanten Vorhaben betroffen sein könnten.  

Dazu erfolgen eine Einschätzung der generellen Lebensraumeignung sowie die Über-
prüfung, inwieweit im Gelände potenzielle Quartiere bestehen. Potenzielle Quartiere 
stellen Nistkästen, Nischen, Wandverkleidungen an Gebäuden oder Nester und Baum-
höhlen an den Gehölzen dar.   

In den Gehölzen im Plangebiet wurden keine Höhlungen gesichtet. Es wird daher keine 
Eignung als Sommerquartier für Fledermäuse oder für Höhlenbrüter angenommen. Die 
Gehölze können allerdings eine Funktion als nichtessenzielle (Teil-)Nahrungshabitate 
sowie Ruhestätten und Versteckplätze übernehmen.  

Die eher brachigen Grünlandflächen stellen grundsätzlich potenzielle Lebensräume für 
Offenlandarten dar. Allerdings liegen diese Flächen in unmittelbarer Nähe zum beste-
henden Wohngebiet und zu Straßen mit entsprechenden optischen und akustischen 
Störwirkungen. So können diese Flächen kaum eine Lebensraumfunktion als Fortpflan-
zungs- und Nahrungshabitat für störungsempfindliche Bodenbrüter übernehmen. Eine 
Funktion als nichtessenzielle (Teil-)Nahrungshabitate ist allerdings für diesen Lebens-
raumtyp gegeben.   

Im Rahmen der Ortsbegehung ergaben sich keine Hinweise auf das Vorkommen von 
planungsrelevanten Arten im Plangebiet.  

6.2.2 Auswertung von Hinweisen auf planungsrelevante Arten in Infor-
mationen zu Schutzgebieten und schutzwürdigen Bereichen 

Die Auswertung von Hinweisen auf planungsrelevante Arten in Informationen zu 
Schutzgebieten und schutzwürdigen Bereichen erfolgt aufgrund der geringen, zu er-
wartenden Wirkungen ausschließlich für das direkte Plangebiet.  

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb von Schutzgebieten oder schutzwürdigen Berei-

das Plangebiet an. Es werden keine Hinweise zum Vorkommen planungsrelevanter Ar-
ten gegeben (LANUV 2023A).  

6.2.3  

Eine Abfrage der planungsrelevanten Arten in der Landschafts- und Informations-
sammlung des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LINFOS) 
ergab keine Hinweise zum Vorkommen von planungsrelevanten Arten. 
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6.2.4 
Nordrhein-  

Das Plangebiet liegt im Bereich des Quadranten 1 des Messtischblattes 4716 Böde-
feld . Für diesen Quadranten 
Nordrhein-
tersuchungsgebiet anzutreffenden unmittelbar betroffenen sowie der angrenzenden Le-
bensraumtypen durchgeführt (LANUV 2023B).  

 Kleingehölze, Bäume, Gebüsche, Hecken 

 Vegetationsarme und -freie Biotope 

 Säume, Hochstaudenfluren 

 Gärten 

 Gebäude 

 Fettwiesen 

 Brachen  

Für den Quadranten 1 des Messtischblattes 4716 Bödefeld
im Untersuchungsgebiet vorkommenden Lebensräume insgesamt 25 Arten als pla-
nungsrelevant genannt (eine Säugetierart und 24 Vogelarten). Planungsrelevante 
Pflanzenarten werden nicht genannt (LANUV 2023B). 
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Tab. 2 Planungsrelevante Arten für das Messtischblatt 4716 Bödefeld  (Quadrant 1) (LANUV 2023B) für die ausgewählten Lebensraumtypen.  

Art Status 
Erhaltungs- 
zustand in 

NRW (KON) 

Kleinge-
hölze, Al-

leen, 
Bäume, Ge-
büsche, He-

cken 

Vegetati-
onsarme 
und -freie 
Biotope 

Säume,  
Hochstau-
denfluren 

Gärten Gebäude Fettwiesen Brachen 

Säugetiere 

Zwergfledermaus N G Na   Na FoRu! (Na)  

Vögel 

Baumpieper N/B U- FoRu  (FoRu)    FoRu 

Bluthänfling N/B U FoRu (Na) Na (FoRu), (Na)   (FoRu), Na 

Feldlerche N/B U-   FoRu   FoRu! FoRu! 

Girlitz N/B U   Na FoRu!, Na   (FoRu), Na 

Grauspecht N/B S   Na   (Na)  

Habicht N/B G (FoRu), Na   Na  (Na) (Na) 

Heidelerche N/B G  (FoRu) (FoRu)     

Kleinspecht N/B G Na   Na  (Na)  

Mäusebussard N/B G (FoRu)  (Na)   Na (Na) 

Mehlschwalbe N/B U   (Na) Na FoRu! (Na) (Na) 

Neuntöter N/B G- FoRu!  Na   (Na) Na 

Raubwürger N/B S FoRu  Na   (Na) (Na) 

Rauchschwalbe N/B U- (Na)  (Na) Na FoRu! Na (Na) 

Raufußkauz N/B S   (Na)   (Na)  

Rotmilan N/B G (FoRu)  (Na)   Na (Na) 

Schwarzspecht N/B G (Na)  Na   (Na)  

Sperber N/B G (FoRu), Na  Na Na  (Na) (Na) 

Star N/B U   Na Na FoRu Na Na 

Turmfalke N/B G (FoRu)  Na Na FoRu! Na Na 

Turteltaube N/B S FoRu  (Na) (Na)  (Na) Na 

Uhu N/B G   (Na)  (FoRu) (Na) (Na) 
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Art Status 
Erhaltungs- 
zustand in 

NRW (KON) 

Kleinge-
hölze, Al-

leen, 
Bäume, Ge-
büsche, He-

cken 

Vegetati-
onsarme 
und -freie 
Biotope 

Säume,  
Hochstau-
denfluren 

Gärten Gebäude Fettwiesen Brachen 

Waldkauz N/B G Na  Na Na FoRu! (Na) Na 

Waldohreule N/B U Na  (Na) Na  (Na) (Na) 

Waldschnepfe N/B U (FoRu)       
 

Legende: 

Status: 2000 vorhanden 

Erhaltungszustand: G = günstig, U = ungünstig/unzureichend, S = ungünstig/schlecht, + = sich verbessernd, - = sich verschlechternd.  
Lebensstätten: FoRu = Fortpflanzungs- und Ruhestätte, Ru = Ruhestätte, Na = Nahrungshabitat, Pfl = Pflanzenstandort, ( ) = potenzielles Vorkommen im Lebensraum,  
! = Hauptvorkommen im Lebensraum 
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6.3 Konfliktanalyse und Ermittlung von Konfliktarten 

6.3.1 Häufige und ungefährdete Tierarten 

Entsprechend dem geltenden Recht unterliegen alle europäischen Vogelarten den Ar-
tenschutzbestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG. Damit ist auch die vorhabenspe-
zifische Erfüllung der Verbotstatbestände gegenüber häufigen und verbreiteten Vogel-

Bei den häufigen und ungefährdeten Arten kann im Regelfall davon ausgegangen wer-
den, dass wegen ihrer Anpassungsfähigkeit und des günstigen Erhaltungszustandes 
bei vorhabenbedingten Beeinträchtigungen nicht gegen die Zugriffsverbote verstoßen 
wird. Gemäß Nr. 6 des Gesetzes zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes tritt 
eine Verletzung des Schädigungsverbotes der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 
Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) nicht ein, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
erfüllt wird. Das Tötungs- und Verletzungsverbot wird nicht ausgelöst, sofern sich das 
Risiko der Tötung oder Verletzung durch den Eingriff nicht signifikant erhöht und diese 
Beeinträchtigungen trotz Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaß-
nahmen nicht vermieden werden kann.  

Im vorliegenden Fall kommt es zu keinerlei Wirkungen im Plangebiet durch die Aufhe-
- bzw. Vermeidungsmaßnahmen 

für häufige und ungefährdete Tierarten werden nicht erforderlich.  

6.3.2 Planungsrelevante Arten 

Im vorliegenden Fall kommt es zu keinerlei Wirkungen im Plangebiet durch die Aufhe-

einer Konfliktanalyse für planungsrelevante Arten. Schutz- bzw. Vermeidungsmaßnah-
men für häufige und ungefährdete Tierarten werden nicht erforderlich. 

Besonders geschützte Pflanzenarten 

Besonders geschützte Pflanzenarten kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor. Dem-
entsprechend ergibt sich keine Relevanz des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG, wonach es 
verboten ist, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Ent-
wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen 
oder zu zerstören. 

6.4 Ergebnis  

Die hat 
keine artenschutzrechtlichen Auswirkungen auf häufige und ungefährdete sowie pla-
nungsrelevanten Arten. Eine vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände gemäß Stufe 
II ist demnach nicht durchzuführen. 
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7.0 Zusammenfassung 

Im Zusammenhang mit der Wohnbaulandüberhangfläche und der parallel betriebenen 

den v
 

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben ist im Rahmen einer Artenschutzprüfung zu un-
tersuchen, ob gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eine unzulässige 
Betroffenheit von artenschutzrechtlich relevanten Arten eintreten kann. Der vorgelegte 
artenschutzrechtliche Fachbeitrag dient hierfür als fachliche Grundlage. 

-Westfa-
4716 Bödefeld 1 erbringt Hinweise auf 25 Arten, 

die als planungsrelevant gelten (eine Säugetierart und 24 Vogelarten). Planungsrele-
vante Pflanzenarten werden nicht genannt.  

Im Rahmen der Ortsbegehungen ergaben sich keine Hinweise auf das Vorkommen 
von planungsrelevanten Arten im Plangebiet.  

keine artenschutzrechtlichen Auswirkungen auf häufige und ungefährdete sowie pla-
nungsrelevanten Arten. Eine vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände gemäß Stufe 
II ist demnach nicht durchzuführen. 
 

Warstein-Hirschberg, Oktober 2023 

 

 

 

Bertram Mestermann 

Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt
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Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP) – Gesamtprotokoll –  

A.)     Antragsteller (Angaben zum Plan/Vorhaben) 

Allgemeine Angaben  

Plan/Vorhaben (Bezeichnung):                                                                                                                           .

Plan-/Vorhabenträger (Name):                                                   Antragstellung (Datum):                                     .

Stufe I:    Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktoren) 

Ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europäischen Vogelarten die 
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. Realisierung 
des Vorhabens ausgelöst werden? 
g

ja nein

Stufe II:  Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 
(unter Voraussetzung der unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“) beschriebenen Maßnahmen und Gründe) 

Nur wenn Frage in Stufe I „ja“:
 Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

verstoßen (ggf. trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichs-
maßnahmen oder eines Risikomanagements)?
G

ja nein

Arten, die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüft wurden: 
Begründung: Bei den folgenden Arten liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor (d.h. keine erhebliche Störung 
der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen 
oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko). Es handelt sich um Irrgäste bzw. um Allerweltsarten mit einem landesweit 
günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit. Außerdem liegen keine ernst zu nehmende Hinweise auf einen 
nennenswerten Bestand der Arten im Bereich des Plans/Vorhabens vor, die eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung rechtfertigen würden.

Stufe III: Ausnahmeverfahren 

Nur wenn Frage in Stufe II „ja“:
 1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 

      Interesses gerechtfertigt? 
ja nein

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? ja nein
 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogel- 

       arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-AnhangIV-Arten günstig bleiben?

g

ja nein

.



Antrag auf Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Nur wenn alle Fragen in Stufe III „ja“: 
Die Realisierung des Plans/des Vorhabens ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden  

      öffentlichen Interesses gerechtfertigt und es gibt keine zumutbare Alternative. Der Erhaltungszustand  
      der Populationen wird sich bei europäischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV- 
      Arten günstig bleiben. Deshalb wird eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten gem.  
      § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  

Nur wenn Frage 3. in Stufe III „nein“: 
(weil bei einer FFH-Anhang IV-Art bereits ein ungünstiger Erhaltungszustand vorliegt)

Durch die Erteilung der Ausnahme wird sich der ungünstige Erhaltungszustand der Populationen nicht  
      weiter verschlechtern und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes wird nicht  
      behindert. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  

Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG 

Nur wenn eine der Fragen in Stufe III „nein“: 
Im Zusammenhang mit privaten Gründen liegt eine unzumutbare Belastung vor. Deshalb wird eine  

      Befreiung von den artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 67 Abs. 2 BNatSchG beantragt. 
       Kurze Begründung der unzumutbaren Belastung. 




